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Dreyzehnte Sitzung .

Karlsruhe , den 11 . May 1822 .
i

— — =

Gegenwaͤrtig
die bisher erſchienenen Mitglieder mit Ausn ahme

Sr . Hoheit des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn
Markgrafen Wilhelm zu Baden ,

deg Herrn Staatsminiſters Frhrn . v. Berkhei m ,
deg Herrn Generallieutenants v. Schaͤffer ,
des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner ,
des Herrn Landoberjaͤgermeiſters v. Kettner ,
des Herrn Staatsraths Frhrn . v. Tuͤrkheim ,
des Frhrn . v. Falkenſtein ,
des Frhrn . v. Gemmingen - Treſchklingen , und
des Hofraths v. Rotteck .

Weiter anweſend
Se. Durchlaucht der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein⸗Wert —

heim , und

a a E

*) Die eilfteSigung am3 . d . . , und die i wò Ifte Siung
am 6. d. M. waren geheim ,

$
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die Herren Regier . - Commifåre , Staatsrath v, Gulat ,

und
;

Ztaatsrath Boͤckh .

Unter dem Vorſitz des zweyten Vicepraͤſidenten ,

Staatsraths Frhr . v. Baden .
;

Nach Verleſung und Genehmigung deg Protofolg
der vorigen Sigung legte der Vicepråfident vor :

T) einen Erlaf der gwepten Kammer , womit diez

felbe einen Auszug ihres Protokolls úber die ftattgës

habte Discuſſion des Commiſſions - Berichts , den Bau

des Staͤndehauſes betreffend , nebſt ſaͤmtlichen Akten

anher mittheilt .

Beylage Ziffer 47 .

Die Kammer

betoro

denfelben an die neuerwaͤhlte Bau - Commiſſion abzu

geben , um daruͤber Vortrag zu erſtatten .

2 ) eine Eingabe des hieſigen Schutzbuͤrgers
Schmidthaͤußler um Uebertragung der Kanzleydie⸗

nerſtelle bey der erſten Kammer .

Behlage Ziffer 48 . ( ungedruckt . )

3 ) eine aͤhnliche Eingabe des Johann Martin Ar⸗

nold um Uebertragung der Hausmeiſtersſtelle in den

neuen Staͤndehauſe .

Beylage Ziffer 49 . ( ungedruckt . )

Die Kammer

beſchloß :

ſowohl dieſe beiden Eingaben , als die wegen deſſelben

Gegenſtandes fruͤher eingekommenen demnaͤchſt bey der

Berathung uͤber die Vergebung jenes Dienſtes zu re—⸗

produciren .
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4) eine von dem geheimen Hofrathe Wild einge
reichte Druckſchrift :

„ Bemerkungen zu dem ,was uͤber das Badiſche
Maaß und Gewicht in der erſten badiſchen Staͤn —

deverſammlung vorgekommen . “
mit der Bemerkung , daß er die eingeſandten Exemplare
unter die Mitglieder der Kammer vertheilen laſſen
werde .

5) die von dem Herrn Regierungs - Commiſſaͤr ,
Staatsrath Boͤckh , eingereichten Rechnungen uͤber die

Domainenverwaltung , die Forſtverwaltung und die

Kinkuͤnfte der Amtskaſſen .

Beſchluß :
diefe Rechnung an die Budget - Commiffion abzugeben .

Das Secretariat machte hierauf die Ameige , daf
fùr die Eommiffion zur Begutachtung deg Geſetzentwurfs
wegen der Gleichſtellung der katholiſchen Pfarrer mit
den evangeliſchen ruͤckſichtlich der bey Berechnung der
direkten Steuer in Abzug kommenden Guftentationg -
Summe

der Pråtat Hebel ,
der Frhr . v. Gemmingen - Steinegg , und

der Oberhofmarfehal Frhr . v. Gayling
dewaͤhlt worden ſeyen .

Von dem Vicepraͤſidenten aufgefordert , er⸗
fattete nunmehr der Praͤtat Hebel den Commiſſtions⸗

ericht uͤber den ſo eben erwaͤhnten Geſetzentwurf .
Beylage Ziffer 50 .

Mit Einwilligung der Herrem Regierungs :ı Com :
miſſaͤre

beſchlofß
die Kantmer ,
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Protofole der Erfen Kammer .

die Discuſſion daruͤber in abgekuͤrzter Form vor⸗

zunehmen .

Frhr . v. Weſſenberg : Ueber den vorgelegten

Geſetzentwurf habe ich nichts zu ſagen , als daß die

katholiſche Geiſtlichkeit des Landes dieſen neuen Be⸗

weis unpartheyiſcher Gerechtigkeitsliebe der Regierung

und der Kammern mit Dank aufnehmen werde . Nur

eine Bemerkung ſey mir erlaubt ! Die fefte congrua

iſt der Beſoldungsſteuer unbedingt unterworfen worden ,

und die dagegen eingereichten Vorſtellungen blieben ohne

Erfolg . Nun entſteht allerdings die Frage : Ob es wohl

mit dem Begriff einer congrua zuſammenſtimme , wenn

ein Theil derſelben wieder , gemaͤß einem Steuergeſetze ,

abgezogen werden kann ?

Abgeſehen von der mindern Bedeutenheit des Ab⸗

zugs im vorliegenden Falle , glaube ich dieſes doch

wegen des gefaͤhrdeten Princips einer ſteuerfreyen con⸗

grua bemerken zu muͤſſen , indem ſein Zweck nach und

nach vereitelt werden koͤnnte . Endlich erlaube ih mir

auch hier den Wunfh zu åufern , Daf pon der hopen

Regierung auf Mafiregeln Bedacht genommen werden

moͤchte , um die Beſteuerung der Geiſtlichkeit uͤberhaupt,

beſonders aber ihre Beyziehung zu den Gemeinde - Um

lagen fo ju ordnen und zu berichtigen , Daf fie ferne ?

nicht uͤber Beeintraͤchtigung ſich zu beſchweren Urſache
habe .

Regierungscommiſſaͤr Staatsrath Boͤckh : Eg wurd ?

den Geiftlichen zu Der Beit eine congrua angewieſen⸗

als noch die Beſoldung der weltlichen Staatsdiene !

unbeſteuert war , und zu dem Ende , daß die Geifli |

hen mit den uͤbrigen Staatsdienern in ein gleiches
Verhaͤltniß geſetzt wuͤrden . Da aber dermalen die
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Beſoldungen aller Staatsdiener beſteuert ſind , ſo

trifft die Beſoldungsſteuer billig auch die Geiſtlichen.

Frhr . v. Weſſenberg : Der Umſtand , daß fuͤr

die Gtaatgbeamten feine congrua feftgefegt iff , Pann

die Richtigkeit meiner Bemerkung nicht entkraͤften . Fuͤr

die Geiſtlichen iſt einmal eine congrua feſtgeſetzt . Wo

Verſchiedenheit der Verhaͤltniſſe Statt findet , tritt bil -

lig auch eine Berfhiedenpeit der Behandlung ein .

Auf die Bemerkung des Vicepraͤſidenten ,

daß wenn man die congrua der Geiſtlichen von der

Beſoldungsſteuer ausnehmen wollte , ein privilegirter

Stand entſtehen wuͤrde , uͤbrigens von dem verehrlichen

Redner nur ein Wunſch geaͤußert worden ſey , ſo wie

deg Praͤlaten Hebel , daß der beruͤhrte Gegenſtand ,

ſo wichtig er auch an ſich ſey , dennoch nicht in einer

unmittelbaren Beziehung auf den vorliegenden Geſetz⸗

entwurf ſtehe , wurde die Berathung fuͤr geſchloſſen
erklaͤrt .

Die Hauptabſtimmung uͤber das Geſetz wurde nach

$. 36 . der Geſchaͤftsordnung bis zum Ende der Sitzung

ausgeſetzt .
Ferner wurde auf Antrag des geh . Hofraths 8a⸗

ch ariaͤ , die der Kammer uͤberſandte Druckſchrift uͤber

den ſo eben berathenen Gegenſtand mit der Bemer —

kung in Erinnerung gebracht , daß er ſich freue , wenn

die in den Kammern zu berathenden oͤffentlichen Ange —

legenheiten zuvor in Druckſchriften allſeitig eroͤrtert

wuͤrden, daß ihm der Verfaſſer der nur gedachten

Druckſchrift ſeinen Gegenſtand mit Sachkenntniß be —

handelt zu haben ſcheine , daß er jedoch wuͤnſchen

muͤſſe , daß ein jeder , der uͤber eine oͤffentliche Ange

legenheit ſchreibe , auch ſeinen Namen öͤffentlich nenne ,
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beſchloſſen :

die Schrift mit ruͤhmlicher Erwaͤhnung im Protokolle
in dem Archive niederzulegen .

Der Vicepraͤſident eroͤffnete hierauf die Dis —

cuſſion wegen der Rechnung vom vorigenLand⸗

tage
Da von Niemand etwag gegen diefe Rechnung ers

innert wurde , fo
;

beſchloß

die Kammer :

den beiden Rechnern , dem Hofrath v. Rott eck, und

dem Archivar Hauſer das Abſolutorium zu ertheilen ,

und die Ablieferung des Kafjenreftes mit 233 fl. 22 1/2fr .
an die dieſſeitige Kanzley zu bewirken .

Der Tagesordnung gemaͤß ging man nunmehr zur

Berathung uͤber die Wiederaufnahme der Motion des

Frhru . v . Zyllnhardt , wegen Modification

der 68. 60 . u. 73 . der Verfaſſungsurkunde

úber .

Zach ariaͤ gab zuvoͤrderſt eine kurze Ueberſicht der

Verhandlungen , welche fruͤher uͤber denſelben Gegen⸗

ſtand in der Kammer Statt gefunden haben , wobey er

insbeſondere darauf aufmerkſam machte , daß der auf

dem vorigen Landtage in der Sache gefaßte Endbe —

ſchluß auf Modificirung und Erlaͤuterung der

$$. 60 . u. 73 . der Verfaſſungsurkunde gerichtet ſey ,

und zufolge der vorausgegangenen Verhandlungen die

genauere Beſtimmung des Begriffs eines Finanz⸗

geſetzes umfaſſe . Ferner , daß man ſich abſichtlich ent⸗

halten habe , theils in dem Beſchluſſe , theils in der

an die Regierung gerichteten Vorſtellung den Antras
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mit beſtimmteren Vorſchlaͤgen zu begleiten . — Er fuhr

hierauf ſo fort :

Ich erlaube mir jetzt noch meine Meinung uͤber

den vorliegenden , ſo wichtigen Gegenſtand hinzuzufuͤgen .

Da ich nur eine voruͤbergehende Erſcheinung in dieſer

Kammer fuͤr meine Perſon zu demjenigen Stande ge -

hoͤre , welcher in der zweyten Kammer vertreten wird ,

ſo glaube ich uͤber dieſen Gegenſtand defo unbefange -

ner fprechen zu Éònnen , und wenn ich mih får den

wiederaufgenommenen Antrag unbedingt und unverho : -

len erflåre , fo darf ih mwenigfteng hoffen , Dag auh

außerhalb dieſer Kammer der Pråfung meiner Meinung

kein Vorurtheil entgegenſtehen koͤnne .

Die wiederaufgenommene Motion gibt zu folgen —

den drey Hauptfragen Veranlaſſung :

1) Goll fie uͤberhaupt die Zuſtimmung der Kammern
erhalten ?

2) Wie mårde der Befhluğf fér die Motion zu

famen feyn ? — algemein ? oder mit Beyfăgung

beſonderer Vorſchlaͤge ? und

3) Wie duͤrfte ein ſolcher Beſchluß — in der , zufolge

unſerer Geſchaͤftsordnung an die Regierung deg -

halb zu richtenden Vorſtellung zu begruͤnden ſeyn ?

Die Beantwortung der erſten von dieſen Fragen ,

will ich , um Wiederholungen zu vermeiden , auf die

Beantwortung der dritten erſparen .

Die zweyte Frage anlangend , wuͤrde ich die all⸗

gemeine Faſſung , welche fuͤr den fruͤhern Endbe⸗

ſchluß gewaͤhlt worden iſt , auch dießmal fuͤr die zweck⸗

maͤßigere halten . Es iſt hier nicht von einem Ge⸗

ſetze , ſondern nur von einer Bitte um den Entwurf

zu einem Geſetze die Rede . Allgemein gefaßt darf der
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Beſchluß deſto eher der Zuſtimmung der zwehten Kans

mer entgegenſehen .

Ich komme zur dritten Frage . Es wird dabey

theils das Stimmrecht der Erſten Kammer uͤber Fi —

nanzgeſetze uͤberhaupt , theils der Begriff eines Fi - |

nanzgeſetzes in Betrachtung zu ziehen ſeyn .

Alſo erſten s : Nach der Verfaſſungsurkunde

( S. 60 . 61 . 73 . ) kann die Erſte Kammer uͤber einen

jeden Geſetzentwurf , welcher die Finanzen betrifft , nur

mit Ja oder Nein abftimmen ; wenn fie ihn verwirft ,
werden die Gtimmen der Mitglieder beider Kammern

zuſammengezaͤhlt .
Die Frage : Ob eine Abaͤnderung dieſes Grund⸗

ſatzes rath ſam ſey ? hat ſehr viele Seiten ; ſie gehoͤrt
in dag Gebiet der Staats klugheit .

Ein Hauptgrund , melher fúr die Bejahung der

rage fpricht , ift Der : Offenbar hängt die Frage mit

der beruͤhmten , und fo oft beftrittenen Frage ber dag

Syſtem zweyer Kammern , auf dag genauefte zu -

fammen , oder fie ift bielmebr mit dDiefer eine und dies

felbe . Wirde es nun auch eben fo zwedmwidrig , als

ùber meine Kräfte feyn , die Gründe får und mider

dieſes Syſtem jetzt und beziehungsweiſe uͤberhaupt voll⸗

ſtaͤndig darzuſtellen und zu pruͤfen , ſo darf ich doch

anfuͤhren , daß dieſes Syſtem , auch abgeſehen davon ,

daß es durch unſere Verfaſſungsurkunde im allge —
meinen bekraͤftigt worden iſt , theils das Anſehen der

den Gerichten zu gebenden Organiſation , theils die

Erfahrung fuͤr ſich hat . Was wuͤrde man von einer

Gerichtsverfaſſung urtheilen , nach welcher die erſte

Gerichtsſtufe zugleich die letzte waͤre ? und iſt nicht

fuͤr einen jeden Zweig der Staatsverwaltung , iſt nicht

namentlich fuͤr die Geſetzgebung diejenige Organiſation
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die vorzuͤglichere , welche ſich der der Gerechtigkeitspflege

am meiſten naͤhert ? In England beſteht dieſes Syſtem

zweyer Kammern ſeit Jahrhunderten ; es liegt der

Verfaſſung der meiſten nordamerikaniſchen Staaten zum

Grunde ; man hat ihm in Frankreich ſchon unter der

Directorialregierung den Vorzug gegeben . Daſſelbe

Syſtem lag einſt der roͤmiſchen Verfaſſung zum Grunde ,
als kein Geſetz ohne Zuſtimmung des Senates , sine

auctoritate senatus , gùltig war : Die Freyheit ging

bald unter , alg dem : Genate diefed Recht entwunden

worden mar .

Zwar hat fich in den neneften Zeiten ein grofer

europaͤiſcher Staat fuͤr das entgegengeſetzte Syſtem er⸗

klaͤrt . Aber die Verfaſſung dieſes Staates iſt , damit

ich mit der gebuͤhrenden Beſcheidenheit ſpreche , noch

zu jung , als daß man auf dieſelbe allgemeine Schluͤſſe

bauen duͤrfte .

Einen andern Hauptgrund fuͤr die Bejahung der

aufgeworfenen Frage will ich nur andeuten . Er liegt
in der Betraͤchtlichkeit des Grundeigenthums , auf wel —⸗

chem die Erſte Kammer ruht . Er ſteht mit der Frage

in Verbindung , wie viel dieſer oder ein anderer Be —

ſtandtheil un ſerer Verfaſſung zum Beſten des Ganzen

vermag oder vermoͤgen ſoll .

Auf der andern Seite verkenne ich keineswegs das

Gewicht der Betrachtungen , welche zu der hier in Frage

ſtehenden Beſtimmung unſerer Verfaſſung Veranlaſſung

gegeben haben moͤgen. Damit ich die Sache mit dem

rechten Namen belege , man trug Bedenken , der Erſten

Kammer ein ſelbſtſtoͤndiges Stimmrecht in Finanzſachen

beyzulegen , weil die Mitglieder derſelben zu dem groͤß⸗

ten Theile zu den bevorrechteten Staͤnden gehoͤren .

Und in der That , wenn die vorliegende Motion ,
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wie fiè auch immer beftimmt mwůrde , dennoch dieſes

Bedenken uͤbrig ließe , ſo will ich unverhohlen erklaͤren ,

und die Verfaſſung ſelbſt ſpricht fuͤr dieſe Erklaͤrung ,

daß ich fuͤr den Antrag nicht meine Stimme geben

koͤnnte .

Allein wenn der Antrag in der an die Regterung zu

erlaſſenden Vorſtellung dahin naͤher beſtimmt wird ,

daß wenn die erſte Kammer eine Abaͤnderung oder

einen Zuſatz in Finanzgeſetzen in Vorſchlag bringt ,

die zweyte Kammer uͤber die Annahme oder Verwer —⸗

fung dieſes Vorſchlags zuvoͤrderſt abzuſtimmen hat ,
und daß alsdann erſt , wenn die zweyte Kammer den

Vorſchlag verwirft , die Stimmen beider Kammern

zuſammen gezaͤhlt werden ſollen ;

ſo ſcheint mir jenes Bedenken vollkommen beſeitigt zu

ſeyn .

Schon in der fruͤher entworfenen Vorſtellung , mit

welcher der Beſchluß an die Regierung gelangen ſollte ,

iſt dieſe naͤhere Beſtimmung angedeutet worden . Nur

wuͤnſchte ich , daß er deutlicher herausgehoben worden

waͤre .

Ich komme jetzt zu der andern Streitfrage : Was

hat man in den 6. 60 und 73 . unter Finanzgeſetzen ,
unter Finanzgegenſtaͤnden zu verſtehen ? Die Frage iſt

nicht nur an ſich , ſondern auch in ſofern in einem ho —

hen Grade ſchwierig , als zwiſchen zwey Behoͤrden , die

nicht vor einem Richterſtuhl mit einander rechten koͤn⸗

nen ; die Grenzen der Befugniſſe kaum durch eine Be⸗

griffsbeſtimmung zu ziehen ſind . Zum Gluͤck verliert

die Streitfrage einen großen Theil ihrer praktiſchen Be —

deutſamkeit , ſobald das Stimmrecht der erſten Kam

mer in Finanzſachen erweitert wird .
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Darf und fol ich mih dennoch an die Aufgabe ma -

gen , fo mårde idh der Erläuterung der Verfaſſungsur⸗
kunde den Vorzug geben ,

daß ein Geſetzentwurf nur , wenn und in wiefern

er eine Geldbewilligung enthaͤlt , als ein , die Finan —

zen betreffender , Geſetzentwurf zu betrachten ſey .

Di eſe Erlaͤuterung duͤrfte in der Anwendung den

wenigſten Zweifeln unterworfen ſeyn . Auch das oͤffent⸗

liche Recht des Brittiſchen Reichs laͤßt fich zur Unter -

ſtuͤtzung dieſer Erlaͤuterung benutzen .

Indem ich ſchließlich dem auf dem vorigen Land⸗

tage in dieſer Sache gefaßten Endbeſchluſſe allenthal⸗

ben beytrete , erlaube ich mir nur noch den Wunſch zu

aͤuſſern , daß bey der Abfaſſung der an die Regierung

zu richtenden Vorſtellung die von mir gemachten Be⸗

merkungen beruͤckſichtigt werden moͤchten .

Frhr . v. Berſtett : der verehrliche Redner , wel⸗

cher ſo eben geſprochen , hat ſich in ſeiner ſehr gehalt —

vollen Rede uͤber Gegenſtaͤnde verbreitet , welche ſehr

tief in die Grundzuͤge unſerer Verfaſſungsurkunde ein⸗

greifen . Mir ſcheint aber vor allem nothwendig , ſich

uͤber die hochwichtige Frage zu vereinigen : ob uͤber⸗

haupt der Zeitpunkt ſchon gekommen ſey , wo Vorſchlaͤge

zu Modificationen , oder Abaͤnderung unſerer Verfaſ⸗

funggurfunde nothwendig oder råthlich fenn Dårften ,

Ich zweifle ſehr , ob je ein Land fo gluͤcklich war ,

eine Verfaſſung zu erhalten , die keinem Wunſche mehr

Raum gelaſſen haͤtte . Es befremdet mich deshalb kei⸗

neswegs , wenn auch in der unſerigen — bey allen ihren

anerkannten Vorzuͤgen — noch eines oder das andere

gefunden werden will , was ſich eines allgemeinen Bey⸗

falls nicht zu erfreuen haͤtte. Indeß laͤßt ihr dennoch

ſowohl das In - als das Ausland die Gerechtigkeit wie⸗
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derfahren , daß ſie ſchon in ihrem jugendlichen Alter

alle billigen Wuͤnſche moͤglichſt befriedigt , und ſchon in

der erſten Epoche ihrer Entwickelung fuͤhlt das ganze

Land dankbar ihre wohlthaͤtige Wirkung .

Nicht ſelten iſt das Beſſere der Feind des Guten ,

und ein allzu raſches Streben nach Vollkommenheit

entfernt uns oft von dem Ziele , nach welchem wir

ringen .

Noch ſcheint mir unſere Verfaſſung zu jung , um

gruͤndlich beurtheilen zu koͤnnen , ob und welche Abaͤn —

derungen in derſelben noͤthig , oder wuͤnſchenswerth ſeyn

duͤrften . Hierzu beduͤrfen wir , meines Erachtens , ei⸗

ner laͤngern Erfahrung , zu der wir aber nie gelangen

koͤnnen , wenn jetzt ſchon an den Grundzuͤgen derſelben

geruͤttelt werden ſollte .

Die Paragraphen unſerer Verfaſſung ſind zu ſehr
in einander eingreifend , als daß es moͤglich waͤre , ein —

zelne derſelben herauszureißen , oder zu modificiren ,

ohne Widerſpruͤche , oder wenigſtens Zweifel und Dun —

kelheiten herbeyzufuͤhren — ſo wuͤrde eine Abaͤnderung

zu einer andern Anlaß geben , und wir wuͤrden Gefahr

laufen , ein ſchoͤnes bequemes Gebaͤude , einiger ſchein —

baren Unvollkommenheiten wegen , zu zerſtoͤren , bevor

wir den Verſuch gemacht haͤtten , od es ſich nicht , auch

ſo wie es iſt , ganz gemaͤchlich darin wohnen laͤßt.

Dieſe kurzen Betrachtungen , die noch durch eine

Menge nicht unwichtiger Gruͤnde unterſtuͤtzt werden

koͤnnten , beſtimmen mich vor der Hand jede Abaͤnde⸗

rung oder Modification unſer Verfaſſungsurkunde fuͤr
nachtheilig zu erachten .

Ich erklaͤre uͤbrigens ausdruͤcklich , daß ich alles

dieſes nicht als Mitglied , oder Abgeordneter der Re —

gie
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gierung , fondern nur alg Mitglied diefer Kammer ge -

fagt habe ,
;

Se . Durchlaucht der Herr Zirt y. Lómwenftein :

Mir ſcheinen dieſe Bemerkungen doch auf den vorlie —

genden Falle nicht anwendbar zu ſeyn . Durch den von

dem Herrn geh . Hofrath Zachariaͤ bezeichneten Mit -

telweg wird die Verfaſſung nicht beeintraͤchtigt , nicht

im Weſentlichen veraͤndert , ſondern nur modificirt . Auf

jeden Fall iſt es wohl wuͤnſchenswerth , daß die Kam -

mer einen groͤßern Einfluß bey Finanzgeſetzen haͤtte,

als ihr die Verfaſſungsurkunde einraͤumt .

Frhr . v. Berſtett : Ich ſpreche mich nicht gegen

die Ari aus , wie die Verfaſſung zufolge des gemachten

Vorſchlags geaͤndert werden ſoll , ſondern nur gegen

den Grundſatz habe ich mich erklaͤrt , daß man ſchon

jetzt an irgend eine Abaͤnderung der Verfaſſung gehen

Dane und ſolle . Es moͤchte ſchwer ſeyn , eine Graͤnz⸗
linie zwiſchen weſentlichen und nichtweſentlichen Veraͤn —

derungen zu ziehen . Eine Veraͤnderung ift Doch auch Ders

malen in Frage . Wir haben vor allen Dingen die Er -

fahrung zu benutzen , und noch iſt unſere Verfaſſung

nicht alt genug , daß uns ſchon die Erfahrung uͤber die

Vortheile oder Nachtheile einzelner Beſtimmungen un⸗

ſerer Verfaſſungsurkunde haͤtte belehren koͤnnen . Die

vorliegende B eftimmung hat wenigſtens bis jetzt keine

nachtheiligen Folgen gehabt.
Frhr . v. Zyllnhardt : Ich kann mich uͤber meine

Motion nicht anders ausſprechen , als ich es bereits

von zwey Jahren gethan habe . Der Herr Staatsmini⸗

ſter ſtelt mir einen allgemeinen Grundſatz entgegen , die⸗

ſer muß aber doch dann weichen , wenn die Kammer

eine Modificirung deſſelben fuͤr zweckmaͤßig, und dem

Geiſte der Verfaſſung ſelbſt entgegenkommend erkennt .
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Uebrigens wurde , wie der Wortlaut des Protokolls
zeigt , auch dieſe Bedenklichkeit damals von einem an —

dern Mitgliede ausdruͤcklich erhoben , und motivirt , von

der Kammer erwogen , und darauf der Beſchluß ſo ge —

faßt , wie er vorliegt . Der Antrag des Herrn geh . Hof .

raths Zachariaͤ ſtimmt mit dem meinigen vollkom —

men , und mit dér im Jahr 1820 entworfenen Vorſtel —⸗

lung beynahe woͤrtlich uͤberein . Eben deswegen , weil

wir gegen das Zuſammenzaͤhlen der Stimmen beider

Kammern nichts zu erinnern hatten , wurde nur auf

Abaͤnderung der §§. 6o und 73 , niht aler auf Abán :

derung deg hen 61 der Verfaſſungsurkunde angetragen .

Frhr . v. Weſſenberg : Der Haupt - oder viel —

mehr der einzige Grund des von der erſten Kammer

fruͤher beſchloſſenen Antrags auf Modificirung und Er —

låuterung der §§. 60 und 73 der Verfaſſungsurkunde

beſteht in dem anerkannten Beduͤrfniß der Wegraͤu —

mung eines wichtigen Hinderniſſes , das der erſten Kam —

mer in der Ausuͤbung der ihr von der Verfaſſung zu —

erkannten Wirkſamkeit in Finanzgegenſtaͤnden entgegen⸗

tritt . Wegen dieſes Grundes und des weitern Umſtan —⸗

des , daß der Antrag in einer Allgemeinheit gefaßt iſt ,
welche uͤber die beſte Art der Ausfuͤhrung einen weiten

Spielraum laͤßt , erſcheint es mir ganz unbedenklich ,
und der Stellung der erſten Kammer angemeſſen , daß
ihr Bedenken und ihr Antrag vertrauensvoll an die

Regierung gebracht merde , zumal da erwartet werden

darf , daf der Mntrag in feiner Allgemeinheit auch in

Der zweten Kammer eine Wårdigung erhalten werde .

Zachariaͤ : Ich erlaube mir auf die von dem

Herrn StaatSminifter Frhr . V. Berftett erhobene Ein -

wendung folgendes zu erwiedern : Go febr der Grund :

fag , daf man niht fchon jegt an eine Beránderung der

þe;
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Berfafung gehen folte , im Allgemeinen mit meiner

Ueberzeugung Åbereinftimmt , fo feinen mir doch der

unbedingten Anwendung deſſelben folgende Grånde ent -

gegen zu ſtehen :

Fuͤrs Erſte duͤrfte ein Unterſchied zwiſchen dem

Falle zu machen ſeyn , da eine neue Berfafung zur

Beendigung einer Revolution , zur Wiederherſtellung

—
ten Leidenſchaften eingefuͤhrt wird , und zwiſchen dem

Falle , welcher der unſerige iſt , da ein Volk eine neue

Verfaſſungsurkunde , in Zeiten der Ruhe , dem freyen

Entſchluſſe ſeines Fuͤrſten verdankt , In dem letztern

Falle kann ſich die Verfaſſung wohl leichter und un —

bedenklicher unter der weiſen und kraͤftigen Leitung deſ —

ſelben Fuͤrſten entwickeln und geſtalten , welcher ſie

zuerſt ins Werk ſetzte .

Zweytens : Man kann auch umgekehrt ſagen ,

daß eine Verfaſſung , wie der einzelne Menſch , je juͤn—

ger , deſto bildſamer ſey . Nach Jahren , nach Jahr⸗

hunderten gelangt ſie zu dem Anſehen des Alters auch
in denjenigen Theilen , welche nicht als Vollkommen —

heiten betrachtet werden koͤnnen . Gar manche Staaten

ſind untergegangen , weil ſie in dem Alter ihrer Ver —

faſſung die Buͤrgſchaft fuͤr den Werth der Verfaſſung

zu finden glaubten .

Auf die von dem Vicepraͤſidenten geſtellte

Frage :
Ob der Beſchluß der vorigen Landtagsſitzung we⸗

gen der vorliegenden Motion von Neuem zu

faſſen ſey ?
erklaͤrte ſich die Kammer mit Ausnahme einer einzigen

Stimme fuͤr ein verſtanden .
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Es wurde uͤbrigens vor der Abſtimmung von dem

Frhrn . vo Zyllnhardt bemerkt , daß , wie auch auf

dem vorigen Landtage ausdruͤcklich bemerkt worden ſey ,

zur Faſſung dieſes Beſchluſſes , da er nur eine Bitte

um einen Geſetzentwurf enthalte , die einfache Mehrheit
der Stimmen hinreiche .

Der Vicepraͤſident ſtellte ſodann weiter die

Frage auf :
Ob man dieſen an die zweyte Rammer zu erlaf

ſenden Beſchluß mit der ſchon fruͤher entworfe —
nen Vorſtellung begleiten , oder dieſe mit Be —

ruͤckſichtigung der von dem geh . Hofrath Zach a —

riaͤ gemachten Bemerkungen zu einer neuen

Redaction ausſetzen wolle ?

Der Frhr . v. Zyllnhardt verliest die fruͤher

entworfene Vorſtellung .

Srhr . v, Weffenberg : Wenn irgend eine befon -

dere Ausfuͤhrung und der dafuͤr ſprechenden Gruͤnde in

die Begruͤndung der allgemeinen Bitte an Ser Koͤnigl .

Hoheit aufgenommen werden wollte , muͤßte wohl ſchon

um der Conſequenz willen das Naͤmliche in Hinſicht

der andern vorgeſchlagenen Ausfuͤhrungsweiſe auch ge -

ſchehen . Dieſes ſchien mir jedoch minder paſſend , als

die Ausfertigung , die alle Momente umfaßt , und die

Auswahl der beſten Art der Abhuͤlfe offen laͤßt. Es

duͤrfte demnach hinreichen , wenn die ſehr ſchaͤtzbare

Anſicht , welche der Herr Geh . Hofrath Zachariaͤ
vorgetragen , in das Protokoll niedergelegt wuͤrde, das

ohnehin der Regierung und der zweyten Kammer zum

Commentar uͤber den geſtellten Antrag dienen wird .

Se . Durchlaucht der Herr Fuͤrſt v Loͤwenſtein :

Es koͤnnte doch wohl leichter zum Ziele fuͤhren , wenn
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em man dicfe Antråge ' in einer neuen Redaction der Bors -
i

auf ſtellung beruͤckſichtigte . ( ai

e9 , Frhr . v. Zyllnhardt : Auch auf dem ‘ vorigen J

itte Landtage ſind mehrere Vorſchlaͤge uͤber die Art geſche —

veit ben , wie die Berfafunggurfunde in der vorliegenden

Beziehung zu modificiren , und zu erláutern fey . Der

die von dem Herrn geh . Hofrath Zachariaͤ gemachte

Hauptantrag iſt von dem Meinigen nicht verſchieden .

af
Nach meiner Meins fann eg bey der

früͤhern Vor⸗

fes elung fein Bewenden haben , und es genuͤgt , die

Re
naͤhere Entwickelung

in dem Protokoll niederzulegen ,

a Xuf die von dem VBicepråfidenten gehaltene

Ka Umfrage A

De THE og
die Kammer durch Stimmenmehrheit ,

her daß die fruͤher entworfene Vorſtellung unveraͤn⸗

dert dem Hauptbeſchluſſe beygelegt werden ſolle .

on - Die Tagegordnung führte nunmehr ju der Berar

in thung ber die Motion deg Frhrn . v. Vaden wegen

gf. Erhebung des Advokatenſtandes .

on Der Zrhr . v. Baden erflárte , Dag , da dag Gefeg

cht uͤber die Studierfreyheit ausdruͤcklich auch eine , wegen

ge⸗ Befaͤhigung zur Advokatur zu erlaſſende , Verordnung

als anfindige , feine Motion wohl einfweilen auf fih bes

die ruhen koͤnne .

Es Zach ariaͤ : Ob ich wohl die Motion des Herrn

are Staatsraths Frhru . v. Baden in der vorigen Sitzung

iaͤ
in Anregung gebracht habe , und zwar in der Ueber —

as zeugung , daß , ſo wie die Kammern fuͤr das oͤffent⸗

um liche Recht in Beziehung auf die Regierung wachen ,
eben ſo der Stand der Sachwalter fuͤr das buͤrgerliche

n : und peinliche Recht in Beziehung auf die Gerichte zu

nn wachen hat , daß mithin das Gedeihen dieſes Standes

Protokolle der 1. Kammer , 16
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zu dem Gedeihen unſerer Verfaſſung wefentlich erfordert
|

wird ; ſo trete ich doch dem Antrage des Herrn Vice⸗

praͤſidenten , dieſe Motion in Hinſicht auf die von der

Regierung gegebene Zuſicherung , einſtweilen auf ſich
beruhen zu laſſen , um ſo mehr bey , da ich ſelbſt in

der vorigen Sitzung dieſe Meinung beſtimmt geaͤußert
habe .

Nue erlaube ih mir einige Wånfche in Beziehung

auf die Pruͤfungen hinzuzufuͤgen , welchen nach den

Beſchluͤſſen des vorigen Landtages diejenigen zu un

terwerfen ſeyn wuͤrden , welche in Zukunft zur Advo⸗

catur gelangen wollten .

Erfteng : Eg ift vorgefdhlagen worden , daf fie

får diefe Prúfungen , und namentlich får die Ertheilung
der Doctorwuͤrde keine Geldzahlung zu entrichten ha —
ben ſollten . So feſt ich nun auch an dem Grund ſatze

haͤnge , daß zwiſchen Armen und Reichen uͤberall keine

Ungleichheit des Rechts eintreten ſoll , ( die entgegenge —

ſetzte Anſicht wuͤrde laͤngſt vergangenen Jahrhunderten

angehoͤren ) eben ſo feſt bin ich doch uͤberzeugt, daß es

einen na tuͤrlich en Unterſchied zwiſchen Reichen und

Armen gibt , welcher , ſo alt wie die Menſchenwelt , von

keiner Geſetzgebung aufgehoben werden kann , ja von

keiner Geſetzgebung aufgehoben werden ſoll ; einen Un —

terſchied , welcher darin beſteht , daß der Reichere mehr

Mittel hat , ſich und ſeine Nachkommen auszubilden ,
und weniger Veranlaſſung , ſeine Selbſtſtaͤndigkeit auf⸗

zuopfern ; einen Unterſchied alſo , welcher gerade in der

vorliegenden Beziehung vorzuͤglich zu beruͤckſichtigen iſt —

Mir ſcheint es daher allerdings bedenklich zu ſeyn ,

den Folgen dieſes Unterſchiedes , in dem vorliegenden

Falle , durch eine geſetzliche Beſtimmung dieſer Art ent⸗

gzegenzuarbeiten .

|
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Diejenigen , welche fich um die Adyofatur bewer⸗

ben , ſind ſchon in dem Alter , daß ſie ſelbſt Geld ver⸗

dienen , oder , wenn ſie anders zu Hoffnungen berech —

tigen , leicht Geldvorſchuͤſſe erhalten koͤnnen . Ich fuͤrchte

nicht , wegen dieſer Bemerkung des Eigennutzes be —

ſchuldigt zu werden , ſonſt wuͤrde ich mich , obwohl

ungern , auf Beweiſe des Gegentheils berufen . Eher

moͤchte ich von dem Vorwurf der Haͤrte nicht frey ſeyn ,
weil ich ſelbſt eine ſehr unſichere Laufbahn ohne

Geldmittel betreten babe .

Zweytens : Die , welche zur Advokatur gelan —⸗
gen wollen , ſollen nach dem fruͤhern Antrage zuvoͤrderſt
die Doktorwuͤrde erlangt haben . Ich wuͤnſchte , daß

zwar das Doktor - Examen dem ebenfalls in Vorſchlag

gebrachten oberhofgerichtlichen vorausgienge , die Pro —

motion aber erſt dieſem folgte , damit bedenkliche Col —

liſionen vermieden wuͤrden . Endlich

Drittens aͤußere ich auch den Wunſch , daß

dieſe Doktor⸗Examina oͤffentlich waͤren . Die Oeffent —

lichkeit mag und wird auch in dieſem Falle ihre Bors

theile bewaͤhren .

Gegen den letztern Vorſchlag erklaͤrten ſich Se —

Durchlaucht der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſte in , der

Staatsrath v. Zyllnhardt und der Pralat Hebel

aus dem Grunde , weil er leicht fuͤr das ganze Lebens —

gluͤck ſchuͤchterner Juͤnglinge unverdient nachtheilige

dolgen haben koͤnne ; letzterer mit der weitern Bemer⸗
kung, daß er Beyſpiele von geſchickten jungen Leuten

wiſſe , welche gleichwohl , aus Schuͤchternheit , die ge⸗

ordneten Examina ſchlecht beſtanden haͤtten , ja wohl

durch den Eintritt einer einzigen Perfon in dag Prús
ſungszimmer außer Faſſung geſetzt worden wåren , fers

ner , daß er den Vorſchlag eben ſo wenig billigen koͤnne,
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alg wenn man junge cute , Die fúr den Krieggdienf

beſtimmt waͤren , ſofort in die Schlacht fuͤhren wollte ,

wogegen der

Frhr . v . Baden bemerfte , daf der

Fme
Sach⸗

walter fordere , oͤffentlich zu ſprechen , und daßder Sach —

walter in dem oͤffentlichen und muͤndlichen e geuͤbt

ſeyn muͤſſe, wenn er dieſe Waffe gehoͤrig gebrauchen ſolle .

Der rýr . o. 3yLinHardt åuferte Hierauf : dies

ſer Grund koͤnne doch wohl nur fuͤr die Oeffentlichkeit

der eigentlichen — — nicht für die jedes

E ET angefuͤhrt werd

Auf die nunmehr von dem ERAR RE
Akes Umfrage - trat die Kammer

dem Antrage die Motion wegen der Erhebung

des Advokatenſtandes einſtweilen auf ſich beru —

hen zu laſſen ,

einſtimmig bey .

Weiter exroͤſfnete der Vicepraͤſident die Dis —

uffion uͤber den Antrag des Frhrn . v. Weſſenbergs

wegen Errihtung einer Bildungganftalt für

Blindgebohrne , und den deshalb erſtatteten Com —

miſſtonsbericht .

Srhr . v. Weffenbera : Die in dem Commiſ —

ftensbericht vorgetragenen Gruͤnde gege neine Vereini⸗

gung der Anſtalt fur Blindgebohrne , und der Anſtalt

fuͤr Taubſtumme beſtaͤtigen meine eigene Anſicht hier⸗
uͤber . Eine ſolche Vereinigung ſcheint mir allerdings
in mandher Beziehung bedentich . Wenn id aber in

Uebereinſtimmung mit der Commiffion auf eine ur ?

ſpruͤngliche Dotation mittelſt Anweiſung einer jaͤhrlichen

Suͤmme auf die Staatskaſſe antrage ; ſo glaube ich—-

daß dieß ganz dem humanen Sinn einer aufgeklaͤrten

Staatsverwaltung entſpreche , welche die wichtigſteß
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[4Anliegen ihrer Staatsangehoͤrigen zu foͤrdern fih gue

Aufgabe macht , und daher auch die moͤglichſte Milde —

tung des Elends in ihrer Mitte als einen wuͤrdigen
Gegenſtand ihrer Sorgfalt anſehen muß . Es iſt naͤm —

lich hier von einer Klaſſe von Hoͤlfsbedurftigen die

Rede, welcher nicht durch oͤrtliche , ſondern nur durch
allgemeine Anſtalten geholfen werden kann . Wag

die Reranftaltung einer Collecte betrifft , die fruͤher fuͤr
die Taubſtummenanſtalt in Antrag gebracht worden ,
fo moͤchte ich wuͤnſchen , daß einer ſolchen Collecte feis
ner Zeit auch fuͤr die Blinden auf irgend eine Weiſe
Statt gegeben wuͤrde , uͤberzeugt , daß fuͤr beide Klaſ —
ſen von Ungluͤcklichen das Ergebniß nicht unbedeutend

ſeyn werde , und daß Viele nur auf die Collecte war —

ten , um ihre milde Gabe auf den Mitar der Menſch⸗
lichkeit niederzulegen .— Endlich glaube idh , daß dieſe
Beytraͤge von Menſchenfreunden , wofern ſte nicht ſelbſt
etwas anderes beſtimmen , am wohlthaͤtigſten zur Stif
tung von ganzen und halben Freyplaͤtzen zu verwenden
waͤren . — Uebrigens iſt es nicht meine Abſicht , daß
durch dieſe Bemerkung eine Abaͤnderung in dem Mne

trage der Commiſſton , dem ich vollkommen beyſtimme ,
deranlaßt werde .

Hebel : Es wird nicht als ein Defect des Com —

miſſtonsberichts anzuſehen ſeyn , daß in demſelben der
Collecte keine Erwaͤhnung geſchehen iſt , indem die Mo —

tivirung keine Veranlaſſung dazu gegeben hat . Da

dieſer Gegenſtand noch zur Sprache gebracht wird , ſo
muß ich bemerken , daß es mit bedenklich ſcheint , zwey
Collecten fuͤr zwey wohlthaͤtige Zwecke , fuͤr das Taub —
ſtummen ; und Blinden - Inſtitut zu gleicher Zeit
eroͤffnen. Ich habe zwar gerechte Urſache in die

Wildthaͤtigken des badiſchen Volkes ein großes Nere
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trauen zu ſetzen , allein es iſt doch ſehr gedenkbar , daß
|

viele die nåmlihe Gabe , die fie får das erfte dieſer

Inſtitute nach ihren Kraͤften wuͤrden beſtimmt haben,

nun auf beive vertheilen , und jeneg den Theil des

Beytrages wuͤrden entbehren muͤſſen , der dem andern

zufloͤße, wodurch das Gedeihen von beiden verkuͤm⸗

mert werden koͤnnte .

Die Collecte iſt zuerſt fuͤr das Taubſtummeninſti⸗

tut vorgeſchlagen worden , und die Regierung ſcheint

dieſelbe genehmigen zu mollen .

Ich ſchlage daher vor , ſie ganz auf dieſes zu be —

ſchraͤnken, und im Vertrauen auf die Vorſehung einſt⸗

weilen die Blindenanſtalt im Kleinen zu begruͤnden .

Es wird ſich von den 3000 fl . , wenn ſie verwilligt wer —

den , ſo viel eruͤbrigen laſſen , daß noch einige , wenn

auch nur ſehr wenige , Freyplaͤtze fuͤr Arme koͤnnten

geſtiftet werden .

Es iſt zu hoffen , daß mehrere Bemittelte auf

eigene Koſten eintreten , und freywillige Beytraͤge oDer

Gtiftungen unaufgefordert nachfolgen werden , und e$

iſt ein ſchoͤnes und wahres Wort in die Rede zut

Wegråndung der Motion eingeſloſſen , daß dergleichen

Stiftungen der Menſchlichkeit dem Senfkorne gleichen ,

das unvermerkt zum ſchattenden Baum erwaͤchst .

Srhr . v . Weffenberg : Nuf die Meuferung des

Herrn Praͤlaten Hebel erklaͤre ich mich dahin einver⸗

ſtanden , daß zuerſt die Collecte fuͤr die Taubſtummen⸗

anſtalt vorgenommen werde , und die fuͤr die Blinden

erſt dann folgen moͤge , wenn die Anſtalt wirklich begruͤndet
deſteht Damit niht beide Collecten einander Abbruch

thun moͤgen.

Se Durchlaucht der Herr Fürſt v. Loͤwenſtein⸗
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Und die Frhrn . v. Berſtett und v. Baden erHláren

ſich hiemit fuͤr einverſtanden .

Zachariaͤ : Ob ſich wohl gegen die vorliegende

Motion einige Bedenklichkeiten von Seiten des Rechts

erheben laſſen , da man wohl kaum an den Staat eine

Rechtsforderung zu machen befugt iſt , welche nicht

auch von dem einzelnen Menſchen an den einzelnen

gemacht werden fann , ob ih wohl die Weigheit un :

ſerer Vorfahren bewundere , welche Anſtalten dieſer

Art , die wir jetzt von dem Staate erwarten , durch
den kirchlichen Verein ins Werk ſetzten , ſo iſt doch
der Antrag ſo allgemein gefaßt , daß ich um ſo mehr

wuͤnſchte, zur Befoͤrderung ſeines menſchenfreundlichen
Zweckes durch folgende Gedanken etwas beytragen zu

koͤnnen.

Durch die Vereinigung der beiden proteſtantiſchen

Landeskirchen zu einer einzigen , ſind manche Gebaͤude

zu einer andern und weitern Verfuͤgung geſtellt wor —⸗

den . So gibt es z. B . in Heidelberg ein lutheriſches
und ein reformirtes Hoſpital . Vielleicht koͤnnte ein ſol —
ches Gebaͤude fuͤr die neue Anſtalt benutzt werdem

Der Eifer , Stiftungen fuͤr gemeinnuͤtzige Zwecke
zu machen , ſcheint in neueren Zeiten nicht wenig ers

kaltet zu ſeyn ; vielleicht deswegen , weil in unſern

Tagen ſo manche fromme Stiftung , z BV. fo viete

geiſtliche Guͤter , zu andern Zwecken verwendet worden

ſind .

Es wuͤrde allerdings bedenklich ſeyn , die Bor :

ſchrift einiger deutſchen Stadtrechte , daß kein letzter
ille ohne ein Vermaͤchtniß ad pias causas guͤltig

ſeyn ſolle , durch ein Landesgeſetz zu wiederholen , oder

auch nur die Staatsſchreiber geſetzlich anzuweiſen , daß

ſie die , welche einen letzten Willen vor ihnen errichten ,
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auf die Verdienſtlichkeit ſolcher Vermaͤchtniſſe aufmerk⸗

ſam machen ſollten . Wohl aber darf ich mir den Pri⸗—

vatwunſch erlauben , daß die Staatsſchreiber dieſert

Erinnerung eingedenk ſeyn moͤchten , wenn der Erblaſ⸗

ſer weder Kinder , noch Eltern , noch einen Ehegatten

am Leben hat .

Frhr . v. Weſſenberg : Mein ganzer Antrag

gruͤndet ſich weſentlich auf das Vertrauen zu dem ver —

breiteten herrſchenden Sinn fuͤr Wohlthätigkeit , und

zu der chriſtlichen Milde , indem die erſte Begruͤndung

der Anſtalt durch Theilnahme der Geſamtheit zu Stande

kommt , und ihr Wachsſthum und Gedeihen , ſodann

durch. milde Beytraͤge der Einzelnen gefoͤrdert werden

ſoll .

Oertliche Stiftungsmittel wuͤrden fuͤr derglei⸗

chen allgemeine Anſtalten nicht angeſprochen werden

koͤnnen , indem ſie von Rechtswegen den oͤrtlichen Be

duͤrfniſſen angehoͤren .

Hebel : Allerdings ſind durch die Vereinigung

der evangeliſchen Kirchen einige Krankenhaͤuſer dispo⸗

nibel geworden . Jedoch will ich erinnern , daß dieſe

Gebaͤude wahrſcheinlich Eigenthum der Kirchengemein —

den ſeyn werden , denen man ſie alſo abkaufen muͤßte,

wenn ſie zu allgemeinen Zwecken beſtimmt werden

ſollten . $

Auf die nunmehr von dem Vicepråfidenten

gehaltene Umfrage trat die Kammer einſtimmig dem

in dem Commiſſtonsberichte enthaltenen Antrage bey —

Reg . Commifár Etaatsrath v. Gulat : Jh muf

mir die Erlaubniß erbitten , auf einen Gegenſtand zu⸗

ruͤckkommen zu duͤrfen , welcher in der Sitzung vom

e2 des v . M. aur Sprache gebracht worden iſt . Er

petrit die Frage : ob der 6. 31 . der Verfaſſungsur⸗

fur

ihr

dal
der

gec

iſt ,

ode

fuͤr

Ci
da

mi

ùh

thi



erk⸗

Sri -
efer

laf

tten

trag

perz

und

ung

nde

ann

den

pleis
den

Be⸗

ung

po⸗

ieſe

ein⸗

fter

Den

ten

dem

y.

muß

zu⸗

vom

Er

gurs

EEEE . SET = gae m pareraER

Dreyzehnte Sitzung vom 11 . May . 247

funde , nach melchen die beiden Landesuniverſttaͤten
ibre Abgeordneten auf vier Jahre zu waͤhlen haben ,

dahin zu verfehen fey , dag unbedingt , und auch in

dem Fall , wenn in diefer Zwifchenzeit cin neuer Ab -

geordneter an die Stelle eines Austretenden getreten

iſt , alle vier Jahre eine neue Wahl Statt ſinden muͤſſe,

oder ob der in der Zwiſchenzeit gewaͤhlte Abgeordnete
fuͤr ſeine Perſon vier Jahre hindurch Mitglied der

Erſten Kammer bleibe ?

Ich habe in der Sitzung vom 22 . April in der

Eigenſchaft als Regierungscommiſſar mich hieruͤber

dahin geäußert , daf meine Anſicht mit jener des Com —

miſſtons berichtes vollkommen uͤbereinſtimme , und eine

uͤberwiegende Mehrzahl der verehrlichen Mitglieder

dieſer hohen Kammer ſchien diefe Anſicht mit mir zu

theilen Da jedoch im Lauf der Discuſſion eine Stimme

ſich beſtimmt fuͤr die gegentheilige Meinung ausgeſpro —

chen hat , und hievon Veranlaſſung genommen wurde ,
die Sache wenigſtens als zweifelhaft darzuſtellen , ſo

habe ich meiner erſten Aeußerung die Erklaͤrung beys

gefuͤgt , daß in dieſem Fall eine von der Regierung
im Wege der Geſetzgebung ausgehende Auslegung der

als zweifelhaft anerkannten Beſtimmung der Verfaſ —

ſung surkunde nothwendig wuͤrde .

Ich bin auch bereit , die Regierung hierauf auf —
merkſam zu machen , wenn dieſe Nothwendigkeit von

der hohen Kammer unbedingt anerkannt wird .

Mir ſcheinen jedoch die in dem Commiſſtonsbericht
aufgefuͤhrten Gruͤnde ſo entſcheidend , und uͤberhaupt

der Gegenſtand in das Weſen unſerer Verfaſſung ſo

wenig eingreifend , daß ich mich veranlaßt ſinde , der

hohen Kammer noch vorher einen einfachern , und zu
dem naͤmlichen Ziel fuͤßrenden Vorſchlag zur naͤhern
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Würdigung in Antrag zu bringen , melher darin bes

ficht , Dag die hohe Kammer in ibr Protofoll die mit

dem Commiſſionsbericht uͤbereinſtimmende Ueberzeugung
uͤber den Sinn des F. 31 . der Verfaſſungsurkunde

dahin niederlege ; :
1) die Wahl der Univerſitaͤtsabgeordneten ſeye

fuͤr zwey Landtagsperioden guͤltig , und habe jedesmal
vor Eroͤffnung des auf die fruͤhere Wahl folgenden

dritten ordentlichen Landtages einzutreten .

2 ) Ein in der Zwiſchenzeit in der Perſon des

Abgeordneten eingetretener Wechſel habe keine Aende —

rung in dieſer Beſtimmung zur Folge , und der in

dieſer Zwiſchenzeit gewaäͤhlte Abgeordnete habe nur an

die Stelle des Abgehenden einzutreten .

Wenn dieſer Vorſchlag ſich des Beyfalls der hohen

Kammer zu erfreuen haben ſollte , ſo wuͤrde durch die

hinzukommende Beyſtimmung der Regierungscommiſ —
ſion eine , wie mir ſcheint , vollkommen genuͤgende Loͤ⸗

ſung des erhobenen Zweifels erfolgen , und das Anſin⸗

nen an die Regierung um Vorlage eines eigenen er —

laͤuternden Geſetzentwurfs uͤber einen Gegenſtand , der

hierdurch als keinem weitern Zweifel unterliegend an —

erkannt iſt , uͤberfluͤſſtz gemacht ſeyn .

Ich erſuche die hohe Kammer , dieſen Vorſchlag

in Berathung zu ziehen .

Auf Antrag des Vicepraͤſidenten wurde

befótoffen :

dieſen Gegenſtand zuvoͤrderſt in einer Vorbera⸗

thung in Betracht zu nehmen .

Endlich wurde uͤber den die Beſteuerung der Suſten⸗

tations ſumme der katholiſchen Geiſtlichen betreffenden

Seſetzentwurf abgeſtimmt , und derſelbe einſtimmig an —

genommen ,
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Das Loos beſtimmte den Frhrn . v. Gemmin⸗

gen - Preſteneck und den Praͤlaten Hebel , als De⸗

putirte , gemeinſchaftlich mit dem zweyten Vicepraͤſiden⸗

ten und den beiden Secretaͤren , dieſen Geſetzentwurf

Sr . Koͤnigl . Hoheit , dem Großherzog , zu uͤberreichen .

Am Schluſſe der Sitzung benachrichtigte der Vice⸗

praͤſident die Kammer , daß er und mehrere Mit —

glieder der Kammer zufolge der an die ſaͤmtlichen Mit —

glieder ergangenen freundlichen Einladung , der Gedaͤcht⸗

nißfeyer der den 7. May 1622 fuͤr den Markgrafen

Georg Friedrich bey Wimpfen gefallenen vierhundert

Buͤrger der Stadt Pforzheim , dieſem bedeutungsvollen

Buͤrger - und Vaterlandsfeſte , beygewohnt haͤtten . Er

ruͤhmte zugleich die Andacht und Wuͤrde der Feyer ,

die zuvortommende Aufnahme ,welche den zu Pror -

þeim gegenwärtigen Mitgliedern , beider Kammern von

dem Rathe und Der Bårgerfihaft der Stadt zu Theil

geworden fey .

Die Kammer

beſchloß :

dieſe Benachrichtigung in das Protokoll mit dem

Wunſche aufzunehmen , daß es nie dem badiſchen

Lande an Maͤnnern fehlen moͤge, welche , nach

dem Vorbilde jener Buͤrger der Stadt Pforzheim ,

bereit ſeyen , in der Stunde der Entſcheidung

fuͤr ihren Fuͤrſten zu ſterben .

Brir . v: Zyllnhardt .
Zachariaͤ .
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Beylage Ziffer 47.

An

das hochverehrliche Praͤſidium der erſten Kammer der

Standeverſammlung .

In der oͤffentlichen Sitzung vom 4 . d. M . wurde

auf die uͤber den Staͤndehausbau Statt gehabten Ver —

handlungen von der zweyten Kammer beſchloſſen :

1) daf der Bau deg Haufes nach feiner wirflichen

Aus fuͤhrung
2) der von der Baucommiſſton geſchehene Verkauf

eines Stuͤcks des Bauplatzes an den Baumeiſter Fiſcher
um den zur Rechnung gebrachten Ankaufpreis , ſowie

3) die vollzogene Vermiethung der Keller auf 10

Jahre zu 216 fl. per Jahr zu genehmigen ſeye .

Endlich wurde R

4 ) der Vefdluf gefaft , daf anfatt der yon der

Baucommiſſton zur Vollendung des Staͤndehausbaues
angetragenen weitern Summe von 20,000 fl . einſchließ⸗
lich des Ameublements vor der Hand nur 15,000 f .
zu verwilligen , gleichzeitig aber Die Bau - Sommiffion
zu veranlaſſen waͤre , ſchleunigſt eine moͤglichſt genaue
und ſpecifkke Nachweiſung des Ameublements , ſowie
der erforderlichen Oefen einzureichen , Accorde mit dem

Stukkator und Vergolder , ſowie mit dem Anſtreicher
und Pflaͤſterer abzuſchließen , und alle ſonſt noch wahr —

ſcheinlichen Ausgaben zu verzeichnen , damit die Kam —

mern dadurch in den Stand geſetzt werden , die noch

nöthige Summe definitiv zu bewilligen .
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In Bezug auf die von dem Abgeordneten Meſſing
fuͤr die von ihm beſorgten Baugeſchaͤfte geforderten

Diaͤten hat die Kammer einen definitiven Beſchluß noch

nicht gefaßt , ſondern fuͤr noͤthig erachtet , vorderſamſt

durch die Baucommiſſion bey dem Abgeordneten Meſ —

ſing eine beſtimmte Angabe bezüglich auf Anfang und

Zeit der von demſelben beſorgten Geſchaͤfte , und der

gemachten nothwendigen Reiſen zu erheben , um als —

dann uͤber die Diatenforderungen deſſelben , und uͤber

die in feinen Hånden beruhenden 217 fl. 8kr . verfuͤgen

zu koͤnnen .

Unter Anſchluß ſaͤmtlicher dieſſeitiger Akten und

Plane , ſowie eines Auszugs des Protokolls vom 4 . d .

fuͤgt die zweyte Kammer das Anſinnen bey , die gefaͤl—

lige Ruͤckaäußerung wegen der bey der Amortifatióngs

kaſſe anzuweiſenden weiter noͤthigen Fonds bald moͤg⸗
lichſt anher gelangen zu laſſen , weil bereits ruͤckſtaͤndige
Zahlungen zu leiſten ſind .

Karlsruhe den 6. May 1822 .

Im Namen der II . Kammer der TEPPO
Der Praͤſident

Foͤbrenbach .

Der erſte Sceeretaͤr

Itzſtein ,
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Beylage Ziffer 50 .

Commiſſionsbericht

über den Geſetzentwurf ,die Gleichſtelluns

der katholiſchen Pfarrer mit den evangeli —⸗

ſchen ruͤckſichtlich der Beſteuerung der

Sustentationsſumme betreffend .

Erſtattet

von dem

Praͤlaten Hebel .

Der von der hohen Regierung den Staͤnden vor⸗

gelegte Geſetzentwurf , vermoͤge deſſen die freye Susten —

tationsſumme der katholiſchen Pfarrer derjenigen , welche

fuͤr die evangeliſchen feſtgeſetzt iſt , gleich , folglich auf

goo fi . geffet wird , erfhópft mit entgegenfommender

Bereitwilligkeit ganz den Wunſch , welher nah Bez

ſchluß der ſechs und zwanzigſten Sitzung vom J . 1820

in das Protokoll dieſer hohen Kammer niedergelegt

worden ; ifi .

E3 ift der Commiffion , in deren Namen idh die

Ehre habe , Bericht zu erftatten , niht befannt , daf

fich feit jener Zeit irgend etwag in den Verhaͤltniſſen
geaͤndert habe , aus deren Erwaͤgung jener Wunſch
hervorgegangen iſt , daher glaubt fie , deg ihr gewor -

denen Auftrages fich fury und einfach in Dem Gutz

achten entledigen zu koͤnnen und zu muͤſſen , daß der

beſagte , Geſetzentwurf unveraͤndert anzunehmen ſeyn

duͤrfte .
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